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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen 
zum Schutz vor der Geflügelpest; Aufstallung von  
Geflügel im Stadtgebiet Regensburg

Aufgrund von § 13 der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), 
§ 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des 
Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938)  
und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst-  
und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch  
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 
(GVBl. S. 370) geändert worden ist, 
erlässt die Stadt Regensburg folgende

Allgemeinverfügung:
1.  Für alle privaten und gewerblichen 

Tierhalter, die Geflügel im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpest-
Verordnung (hierunter fallen: Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, 
Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten 
und Gänse, die in Gefangenschaft 
aufgezogen oder gehalten werden) 
im Stadtgebiet Regensburg halten, 
wird eine Aufstallung des Geflügels 
angeordnet. 

2.  Die Aufstallung hat in geschlossenen 
Ställen oder unter einer Vorrichtung, 
die aus einer überstehenden, nach 
oben gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung und einer gegen 
das Eindringen von Wildvögeln gesi-
cherten Seitenbegrenzung (Schutzvor-
richtung) bestehen muss, zu erfolgen. 

3.  Halter von Geflügel mit einem Bestand 
bis einschließlich 100 Stück Geflügel 
im Stadtgebiet Regensburg haben im 

Bestandsregister nach § 2 Abs. 2 der 
Geflügelpest-Verordnung ergänzende 
Aufzeichnungen über die Anzahl der 
pro Werktag verendeten Tiere zu 
machen. 

 Halter von Geflügel mit einem Be-
stand bis einschließlich 1.000 Tieren 
im Stadtgebiet Regensburg haben im 
Bestandsregister nach § 2 Abs. 2 der 
Geflügelpest-Verordnung ergänzende 
Aufzeichnungen über die Gesamtzahl 
der gelegten Eier pro Bestand und 
Werktag zu führen. 

4.  Die sofortige Vollziehung der in den 
Nummern 1 bis 3 des Tenors getrof-
fenen Regelungen wird angeordnet. 

5.  Kosten werden nicht erhoben. 

6.  Diese Allgemeinverfügung gilt am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Regensburg als 
bekannt gegeben.

Hinweise:
•  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1  

BayVwVfG ist nur der verfügende  
Teil der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemein-
verfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der  
Stadt Regensburg, Umweltamt, Abtei-
lung Umweltverfahren, Zi. Nr. 2.214, 
Bruderwöhrdstr. 15 b, 93055  
Regensburg aus. Sie kann während 
der allgemeinen Dienstzeiten (Montag 
bis Mittwoch zwischen 08.30 und 
12.00 Uhr, Donnerstag zwischen 08.30 
und 13.00 und zusätzlich zwischen 
15.00 und 17.30 Uhr, Freitag zwi-

schen 08.30 und 12.00 Uhr) sowie 
nach vorheriger Terminvereinbarung 
auch abweichend von den allgemei-
nen Dienstzeiten eingesehen werden. 
Wir bitten pandemiebedingt um eine 
vorherige Terminvereinbarung,  
Telefon (0941) 507-1314. 

 Die Allgemeinverfügung ist  
zudem im Internet unter  
https://www.regensburg.de/leben/
gesundheit/tierseuchenbekaempfung 
veröffentlicht. 

•  Auf die Vorgaben gem. § 3 und  
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-
Verordnung hinsichtlich der allgemein 
geltenden Vorgaben zur Fütterung und 
Tränkung sowie zur Früherkennung 
bei gehäuften Verlusten wird hinge-
wiesen. 

•  Es wird empfohlen, die tierseuchen-
rechtlich erforderliche Zulassung 
von Geflügelhändlern anhand der 
Vorlage der entsprechenden Zulas-
sungsbescheide vor der Bestellung 
von Geflügel durch den Tierhalter zu 
überprüfen. Alternativ ist die Liste der 
zugelassenen Handelsbetriebe im In-
ternet abrufbar unter: https://tsis.fli.de/ 
Home/BMEL/List.aspx?ref=322 

•  Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind 
Halter von Hühner, Enten, Gänsen, 
Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, 
Truthühnern, Wachteln oder Lauf-
vögeln verpflichtet, dies der zuständi-
gen Behörde vor Beginn der Tätigkeit 
unter Angabe seines Namens, seiner 
Anschrift und der Anzahl der im Jah-
resdurchschnitt voraussichtlich gehal-
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tene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige 
Tierart mitzuteilen.

Alle Geflügelhalter im Stadtgebiet 
Regensburg, die dieser Pflicht zur 
Meldung des gehaltenen Geflügels 
bisher noch nicht nachgekommen 
sind, haben die Haltung von Geflügel 
unverzüglich beim Umweltamt der 
Stadt Regensburg anzuzeigen.

•  Die Allgemeinverfügung „Vollzug 
tierseuchenrechtlicher Maßnahmen 
zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Einhaltung von Biosicherheitsmaß-
nahmen im Stadtgebiet Regensburg 
zu präventiven Zwecken“ der Stadt 
Regensburg vom 01.02.2021 gilt  
unverändert fort. 

•  Es können von der zuständigen Be-
hörde nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest- 

Verordnung Ausnahmen von der 
in dieser Verfügung angeordneten 
Aufstallungspflicht genehmigt werden, 
soweit 

1. eine Aufstallung
a)  wegen der bestehenden Hal-

tungsverhältnisse nicht möglich 
ist, oder

b)  eine artgerechte Haltung erheb-
lich beeinträchtigt, 

2.  sichergestellt ist, dass der Kontakt 
zu Wildvögeln auf andere Weise 
wirksam unterbunden wird, und

3.  sonstige Belange der Tierseuchen-
bekämpfung nicht entgegenstehen. 

•  Ordnungswidrig i. S. d. § 64 Nr. 14 
Buchstabe b) der Geflügelpest- 
Verordnung und § 32 Abs. 2 Nr. 4  
des TierGesG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig dieser Allgemeinver- 
fügung zuwiderhandelt. Die Ord-

nungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße von bis zu 30.000 Euro geahndet 
werden. 

•  Die labordiagnostischen Abklärungs-
untersuchungen zur Früherkennung 
im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
Geflügelpest-Verordnung an den Lan-
desuntersuchungseinrichtungen sind 
kostenfrei.

Regensburg, 04. März 2021

Stadt Regensburg
Umweltamt

Im Auftrag

Dr. Voigt
Rechtsdirektorin


